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Bodo Pfalzgraf kommentiert ausgewählte Corona-Komponenten

Nur klare Regeln helfen weiter!
Mitte März 2020 hat die Landesregierung wegen der 
Corona-Pandemie Beschränkungen eingeführt und 
modifiziert sie seitdem. Was bedeutet das für die  
Polizeiarbeit? Ein Kommentar von Bodo Pfalzgraf.

Was zu Beginn der Corona-
∆rise quasi im Zweitagesrhyth-
mus gut klappte, geriet zuse-
hends außer Kontrolle. Eine 
einheitliche bundesländerü-
bergreifende Regelungslage 
war auch nach der Koordinie-
rungsrunde am Mittwoch Mit-
te April mit der Bundeskanzle-
rin nicht mehr vorhanden. Wer 
hoffte, die Länder setzten die-
se Vereinbarungen dann ein-
heitlich um, der verfing sich im 
föderalen Aktionismus.

Nur vier Länder – Bayern,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt und  
Hessen – halten sich an die  
Regelungen bei den Ladenöff-
nungen. Alle anderen scheren 
aus. Auf eine Maskenpflicht 
wollten an dem Mittwoch 
noch alle verzichten. Zwei Tage 
später wurde sie in Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern beschlossen.

 < Maskenpflicht  
Polizei Sachsen

Die Maskenpflicht der sächsi-
schen Polizei im Einsatz folgte 
postwendend am Sonntag dar-
auf. „Die Bediensteten sind  
angehalten, die textile und 
waschbare sogenannte Com-
munity-Maske grundsätzlich 
bei Bürgerkontakten zu tra-
gen“, so das Landespolizeiprä-
sidium. Ob und wie diese Mas-
ke arbeitsschutzrechtliche 
Mindestanforderungen erfüllt, 
blieb unklar.

Den Vogel schoss in dem Zu-
sammenhang der Berliner Se-
nat ab. Er tagte mehrere Stun-
den und entschied fast nichts. 
Die Kontaktsperre wird in Ber-

lin bis zum 27. April verlängert. 
Donnerwetter! Warum nicht 
bis zum 3. Mai, wie es am Tag 
zuvor mit der Bundeskanzlerin 
und den 16 Ministerpräsiden-
ten – darunter Berlins Regie-
rungschef Michael Müller (SPD) 
– beschlossen wurde? Keiner 
weiß es.

 < Arbeitsverweigerung  
des Senats

So etwas nenne ich eindeutige 
Arbeitsverweigerung des Se-
nats im Verlauf einer Krise!  
Dahinter steckt auch die links-
grüne Interventionsma schi ne-
rie der autonomen Kumpanen 
in der Regierung. Für sie ist ein 
1. Mai ohne Möglichkeit zum 
Straßenkampf offenkundig 
schlicht undenkbar. Dass die 
Szene sich langsam warm-
läuft, ist unübersehbar. Zur 
Klarstellung: Keinem ge-
schichtsbewussten Gewerk-
schafter fallen Versamm-
lungsbeschränkungen zum 
Tag der Arbeit leicht. Aber ei-
nen solch erkennbaren Bück-
ling vor Steinewerfern und 
Brandstiftern auch nur zu ver-
suchen, ist wohl ausschließlich 
in Berlin möglich. Zum Redak-
tionsschluss war der weitere 
Verlauf noch nicht bekannt.

 < Tumulte um  
Glaubensfragen

Ebenso werden die lagetech-
nisch relevanten Themenfelder 
rund um Kontaktbeschränkun-
gen und Glaubensfragen wie 
dem bevorstehenden Rama-
dan politisch wie polizeilich 
schwierig zu handhaben sein. 
Einen Vorgeschmack gab es 
trotz Kontaktverbots am 3. Ap-
ril vor einer Moschee an der 
Flughafenstraße. Rund 300 
Personen versammelten sich 
auf engstem Raum. Dem 
Imam, dem Ordnungsamt und 

der Polizei sei es offiziell „nur 
zum Teil“ gelungen, die Men-
schen dazu zu bewegen, den 
vorgeschriebenen Abstand zu-
einander einzuhalten. „Das Ge-
bet wurde im Einvernehmen 
mit dem Imam vorzeitig been-
det“, hieß es. Dabei kam es 
nach Augenzeugenberichten 
zu heftigen Tumulten – ohne 
Abstandsgebot und ohne aus-
reichende Schutzausstattung 
aller eingesetzten Kräfte.

 < Regeln müssen klar sein

Die Menschen in dieser Stadt 
sind mit hoher Zustimmungs-
quote bereit, sich einzuschrän-
ken und mitzumachen. Aber 
die Regeln müssen klar, einfach 
und nachvollziehbar sein. Der-
zeit ist das Gegenteil der Fall. 
Und darum befindet sich die 
Polizei, die von inkompetenten 
Politikern in den Durchset-
zungseinsatz dieser unklaren 
Regelungen geschickt wird, in 
einem riesigen politisch verur-
sachten Dilemma.

 < Begriff Corona-Polizei  
bekämpfen

Denn schon jetzt ist zu beob-
achten, dass durch die eindeu-
tige Auftragsgestaltung, ge-
paart mit der bezirklichen Leier 
(„Wir haben keine Leute und 
sind derzeit personell nicht in 
der Lage, unsere Zuständigkeit 
wahrzunehmen.“) die Polizei in 
der öffentlichen Wahrneh-
mung zur Corona-Polizei mu-
tiert. Dagegen müssen wir uns 
mit allen Mitteln wehren! 
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Corona – Bewegungsprofile in Zeiten von COVID-19

Tracking und Tracing
COVID-19 – das können wir doch besser!  
Ein Kommentar von Christoph Lüdicke.

COVID-19 wütet weiterhin in 
gesundheitlicher und sozialer, 
wirtschaftlicher und gesamt-
gesellschaftlicher Hinsicht. 
Alles steht auf Stand-by. Die 
Welt, Deutschland und Berlin 
tun sich schwer mit  
einer Lösung.

Mit mulmigem Gefühl haben 
Menschen nach China ge-
schaut, als dort eine Stadt 
(deutlich größer als Berlin) 
vollständig abgeriegelt wur-
de und der dortige Überwa-
chungsstaat jeden Wimpern-
schlag der Bevölkerung 
beobachtet und Fehlverhal-
ten durch Haft sanktioniert 
hat. Plötzlich erschien das Vi-
rus im leidgeplagten Italien 
– und innerhalb weniger Wo-
chen musste auch der Rest 
der Welt die Existenz eines 
neuen Virus als gesundheit-
liche Bedrohung für jeden 
Menschen anerkennen.

Die Reaktionen in Europa sind 
teilweise extrem: mancher-
orts als Ausnahmezustand  
deklariert, anderswo als Aus-
gangssperre, in Deutschland 
nennen wir es Ausgangsbe-
schränkung. Die deutsche 
Grundlage für alle Maßnah-
men ist das Infektionsschutz-
gesetz, welches in einem bei-
spiellosen Schnellverfahren 

mit Sonderbefugnissen für 
den Bundestag modifiziert 
wurde und als ehemaliges 
Seuchenschutzgesetz niemals 
den Zweck hatte, umfang-
reich in sämtliche Grundrech-
te der Bevölkerung einzugrei-
fen. Ergänzend darf sich jedes 
Bundesland in der Gestaltung 
von Verordnungen mit zwei-
felhafter (grund-)rechtlicher 
Qualität probieren.

„Natürlich“ darf die Polizei 
diese Maßnahmen nun durch-
setzen und läuft hierbei Ge-
fahr, den Unmut der Bevölke-
rung auf sich zu ziehen für 
Grundrechtsaushebelung der 
Politik und politisierten obers-
ten Dienstbehörden.

Ein bürokratisierter öffentli-
cher Dienst mit unzähligen  
politischen Entscheidungsins-
tanzen innerhalb der Verwal-
tungen sowie inkonsistente 
Zuständigkeiten, Verwaltungs-
vorschriften und Gesetze zei-
gen ihre lähmende Wirkung in 
der Krise. Bewegungsfreiheit, 
informationelle Selbstbestim-
mung, Eigentum oder Ver-
sammlungsfreiheit stehen, als 
nicht abschließende Aufzäh-
lung, zur Disposition. 

Fachlicher Widerstand gegen 
offensichtlich fehlerhafte Ge-

setze und Verordnungen ist 
die Pflicht aller Verwaltun-
gen. Die Loyalität der Beam-
tinnen und Beamten aller 
Laufbahnen zu ihrem soge-
nannten Dienstherren bein-
haltet schließlich auch die 
Pflicht zur Beratung bis hin 
zur Remonstration. Hier ist 
noch eindeutig Luft nach 
oben. In den Verwaltungs- 
und Verfassungsgerichtsbar-
keiten regt sich regionaler 
Widerstand mit ersten Warn-
schüssen in Richtung einer 
exekutiven Politik. Ein gutes 
Zeichen.

Gleichzeitig wird über ein  
mit Recht sehr emotionales 
Thema, die digitale Datener-
fassung der Bevölkerung,  
gestritten. Am Beispiel des 
satellitengestützten Echtzeit-
trackings oder der nachträgli-
chen Aufarbeitung von Bewe-
gungsprofilen in der Form des 
sogenannten Tracings gibt es 
die Wahl zwischen Pest und 

Cholera. Kombiniert mit noch 
nicht vorhanden Testverfah-
ren und noch lange nicht aus-
reichend vorhandenen Mund-
schutzmasken soll die 
deutsche Gesellschaft wieder 
aus der verordneten Pause ge-
holt werden.

Die Diskussion dreht sich im 
Kern um Akzeptanz. Ist der 
aktuelle Anlass ein guter  
Grund, eine digitale Erfassung 
von Bewegungsprofilen als 
milderes Mittel vor härteren 
Maßnahmen wie Bewegungs-
beschränkungen und -entzie-
hungen zu akzeptieren? 

 < Christoph Lüdicke ist Beisitzer 
Jugend der DPolG Berlin

 < Wie hat Corona meinen Arbeitsalltag verändert?

Besprechungen sind auf ein absolutes Minimum heruntergefahren 
und finden nur noch im absolut notwendigen Maße statt. Es ist 
wirklich interessant, wie effizient Besprechungen werden, wenn sie 
auf das inhaltlich Erforderliche pro Termin reduziert werden. Wäh-
rend COVID-19 wurden viele, teils sinnlose behördliche Rituale und 
Besprechungen abgeschafft. Und die Arbeit kommt besser voran. 
Hoffentlich wird dieser Schwung aus der Krise mitgenommen.

Christoph Lüdicke

Wenn auch ihr Erfahrungen aus der Corona-Zeit mitteilen möchtet, 
schreibt uns an presse@dpolg-berlin.de.
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Denn am Ende wird jede poli-
tische Minderleistung, jedes  
Versagen von leistungsver-
weigernden Dummschwät-
zern denen zugerechnet,  
die im Auftrag des Staates 
schlechte oder möglicherwei-
se gar verfassungswidrige Re-
geln durchsetzen sollen – der 
Polizei.

 < Polizei schützt Grundrechte

Die Grundrechte sind Abwehr-
rechte der Bürger gegen den 
Staat. Diese Binsenweisheit ist 
Generationen von Polizeistu-
denten an der FHVR und HWR 
eindringlich vermittelt worden. 
Und in Tausenden von Einsät-
zen zeigen wir wieder einmal 

großes Fingerspitzengefühl und 
eine hohe Grundrechtsfreund-
lichkeit polizeilicher Maßnah-
men. Was verhindert werden 
muss, ist eine Kriminalisierung 
der Bürger, die unklare Regeln 
nicht verstanden haben. Regeln, 
die – oft lebensfremd – nicht zu 
verstehen sind. Achtung! Das ist 
kein Freibrief für diejenigen, die 

unsere Einsatzkräfte absichtlich 
anhusten und herumrotzen wie 
die Lamas. Das sind zumeist kei-
ne Freunde des Gemeinwohls, 
sondern Feinde der Demokratie.

Bleibt gesund!

 Euer Bodo Pfalzgraf,  
 Landesvorsitzender
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 < Polizeiliche Verkehrsüberwachung – und die Atemmaske

Keine Verhüllung
Wenn Busfahrer oder Taxifahrer derzeit eine Atemmaske tragen, fällt 
das nicht unter das Verhüllungsverbot. Grundsätzlich dürfen Kraft-
fahrzeugführende ihr Gesicht nach § 23 Abs. 4 StVO zwar nicht so ver-
hüllen oder verdecken, dass sie nicht mehr erkennbar sind.

Aber in Zeiten einer Pandemie und einer außerordentlichen Rele-
vanz des Infektionsschutzes – in der aktuellen Situation also um 
eine Übertragung des Virus SARS-CoV-2 zu verhindern – wird das  
Tragen von Atemmasken (Mundmaske und Nasenmaske) nicht vom 
grundsätzlichen Verhüllungsverbot des § 23 Abs. 4 StVO erfasst. 
Dies gilt für die gewerbliche und auch die private Personenbeförde-
rung in Kraftfahrzeugen. Das korrekte Tragen einer Mund- oder Na-
senmaske verdeckt zwar Nasen- und Mundpartie, gleichwohl blei-
ben wesentliche Identifizierungsmerkmale wie Frisur, Ohren und 
Augen sowie die grundlegende Gesichtsform erkennbar.  

Eine Prüfung der Einzelfallumstände könnte ausnahmsweise in Be-
tracht kommen, wenn z. B. mit Sonnenbrillen, Schals oder Mützen 
weitere Gesichtspartien zusätzlich verdeckt werden und/oder sich 
keine weiteren Mitinsassen im Fahrzeug befinden.

 Quelle: Landespolizeidirektion und Bundesverkehrsministerium

 < Tolle Aktion der JUNGEN POLIZEI: Danke!

Die JUNGE POLIZEI bundesweit bedankt sich „bei allen  
Menschen (...), die tagtäglich über ihre Grenzen hinausgehen“.  
Gesendet bei Twitter & Instagram am 29. März 2020.
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Das Elend mit 
der Dienstwaffe
Misstrauen statt Wertschätzung und Geiz statt 
Fortbildungsoptionen? Es kommentiert Bodo 
Günther, aktives DPolG-Mitglied.

Am 1. Juni 2016 ist die von 
Herrn Kandt und Frau Koppers 
erlassene Geschäftsanweisung 
ZSE II Nr. 1/2016 in Kraft getre-
ten, nach der den Berliner Poli-
zeibeamten das Führen der ih-
nen überlassenen Schusswaffe 
außerhalb des Dienstes unter-
sagt worden ist. Seitdem dür-
fen sie die Dienstwaffe nur 
noch im Dienst beziehungswei-
se auf dem Weg zum und vom 
Dienst führen. Ein Berliner Son-
derweg. Presseberichten zufol-
ge sollen diese Einschränkun-
gen auf einem Vorfall beruhen, 
bei dem ein Kollege außerhalb 
des Dienstes ein verletztes 
Wildtier erschossen haben soll.

Weiterhin soll Presseberichten 
zufolge am 27. Februar 2020 
ein Polizeibeamter in Berlin-
Mitte in einem Umkleideraum 
aus zwei bis drei Metern Ent-

fernung mit der Waffe auf den 
Oberkörper eines Kollegen ge-
zielt haben. Die Kriminalpolizei 
ermittelt wegen des Verdachts 
der Bedrohung. Wird aufgrund 
dieser Vorfälle nunmehr unter 
konsequenter Fortsetzung der 
Logik der damaligen Behör-
denleitung den Berliner Poli-
zeibeamten das Führen der 
Dienstwaffe auch während 
des Dienstes verboten?

Meines Erachtens sind der - 
ar tige Einschränkungen mit  
dem aus dem Rechtsstaats-
prinzip des Grundgesetzes  
abgeleiteten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht zu 
vereinbaren. Es ist nicht ver-
hältnismäßig, wegen weniger 
Vorfälle mehr als 20 000 Berli-
ner Polizeibeamte, die seit 
Jahrzehnten ordnungsgemäß  
 Fortsetzung auf Seite 4 

Einen interessanten Lösungs-
beitrag hat der „Chaos Com-
puter Club“ mit „10 Prüfstei-
nen für die Beurteilung von 
Contact-Tracing Apps“ vorge-
stellt. Die dortigen Stichwör-
ter wie Transparenz, offener 
Quellcode, grundlegende 
Ano nymität und Privatsphäre, 
echte Freiwilligkeit oder Da-
tensparsamkeit beschreiben 
die Knackpunkte deutlich.

Ob die bereits existierende 
Datenspende-App des Robert 
Koch-Instituts diesem An-
spruch genügt, kann ein Groß-
teil der Bevölkerung nicht 
überprüfen. Datenschutz-
rechtliche Aspekte und harte 
Fakten zur Datenverwendung 
von Corona-Apps liegen nicht 
vor. Die Menschen sollen doch 

bitte solidarisch ihre Gesund-
heits- und Bewegungsdaten 
preisgeben für die Bewälti-
gung von COVID-19. Das über-
zeugt mich nicht. Das können 
wir doch besser!

Daten sind nicht per se böse. 
Die Nutzung von Daten bleibt 
die alles entscheidende Frage, 
sie ist dauerhaft zu diskutie-
ren. Aus der Krise könnte ein 
Neuanfang für die Innenpoli-
tik, Gesundheitsversorgung, 
Digitalisierung und europäi-
sche Zusammenarbeit entste-
hen. Es wird sich zeigen, wel-
che Beratung der Politik sich 
am Ende durchsetzen wird.  
 Christoph Lüdicke,  
 Autor dieses Meinungsstücks, 
 ist Beisitzer Jugend der  
 DPolG Berlin.
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ihren Dienst versehen, unter 
Generalverdacht zu stellen.

Im Rahmen der Untersuchung 
eines Vorfalls ist zu prüfen, ob 
dieser auf einem Ausbildungs-
mangel oder charakterlicher 
Nichteignung oder fehlender 
Zuverlässigkeit des Beamten 
beruht. Liegt 
ein Ausbil-
dungsman-
gel vor, so 
ist die Aus-
bildung zu 
verbessern. 
Beruht der 
Vorfall auf charakterlicher 
Nichteignung oder fehlender 
Zuverlässigkeit des Beamten, 
so ist der Vorfall disziplinar-
rechtlich zu würdigen. Gege-
benenfalls muss der Beamte 
aus dem Dienst entfernt wer-
den.

Berlin ist statistisch betrach-
tet eine der gefährlichsten 
Städte Deutschlands (Platz 3). 
Hinzu kommt, dass die deut-
sche Hauptstadt auch das Ziel 
terroristischer Bedrohungen 
ist. Ziel muss es sein, auch in 
Zeiten von Sparmaßnahmen 
die Bewohner und die Gäste 
Berlins so gut wie möglich vor 
Straftaten zu schützen. 

Es ist ein Zugewinn für die öf-
fentliche Sicherheit in Berlin, 
wenn nicht nur die im Dienst 
befindlichen Polizeibeamten 
diese Aufgabe wahrnehmen, 
sondern auch Polizeibeamte 
außerhalb des Dienstes. Da  
Polizeibeamte generell dem 
Legalitätsprinzip unterliegen, 
können sie sich außerhalb des 
regulären Dienstes selbst in 
den Dienst versetzen, wenn 
die Lage es erfordert, zum Bei-
spiel wenn sie in ihrer Freizeit 
Zeuge einer Straftat oder ei-
nes Verbrechens werden. Das 
setzt jedoch voraus, dass sie 
über die polizeilichen Einsatz-
mittel, zu denen auch die 
Dienstwaffe gehört, verfügen. 
Derzeit müssten sie sich im 
Rahmen der Grundsätze der 

Eigensicherung darauf be-
schränken, über Handy die 
Kollegen zu alarmieren, mit 
dem Risiko, dass die Täter bis 
zum Eintreffen der Einsatz-
kräfte längst geflüchtet sind. 

Im Oktober 2018 beobachtete 
ein Kolle-

ge in sei-
ner Freizeit einen Fahr-
raddieb und versetzte 
sich in den Dienst. Der Tä-
ter leistete erheblichen Wi-
derstand und stach sofort 
mit einem Messer zu. Der 
Kollege überlebte nur dank der 
noch in derselben Nacht durch-
geführten Notoperation.

Die nach der Tat folgende For-
derung der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG), dass Po-
lizeibeamte auch außerhalb 
der Dienstzeit wieder ihre Waf-
fen tragen dürfen, wurde ta-
tenlos ausgesessen. Es ist mei-
nes Erachtens an der Zeit, dass 
die Geschäftsanweisung durch 
die amtierende Behördenlei-
tung einer Prüfung unterzogen 
und der Ex-ante-Zustand wie-
derhergestellt wird

 < Schießtraining

In Anbetracht der katastropha-
len Schießstandsituation sollte 
auch das Verbot, außerhalb 
des Dienstes mit der Dienst-
waffe zu trainieren, aufgeho-
ben werden. Die Erhöhung der 
Schießfertigkeiten und der 
Schießleistungen der Polizeibe-
amten ist auch im dienstlichen 
Interesse.

Auf privaten Schießständen 
dürfen auch Polizeibeamte 
käuflich Munition zum sofor-

tigen Verbrauch erwerben. So 
gab es früher ein Kooperati-
onsabkommen mit dem Poli-
zei-Sport-Verein über privates 
Training von Polizeibeamten 
mit ihrer Dienstwaffe. 

Der erhöhten  
Abnutzung  

der Dienstwaf-
fen steht die 
Ersparnis von 
Besoldungs-

kosten für die 
übenden Beam-

ten und deren Trai-
ner sowie die 

Einsparung  
an Muniti-
onskosten 
gegenüber, 
eine Win-
win-Situa-
tion für 
alle Be-

teiligten.

 < Einsatztraining

Die DPolG hat schon mehr-
fach dargelegt, dass das Ein-
satztraining durch dienststel-
leninterne Trainer, das heißt  
geschulte Kollegen der eige-
nen Dienststelle, sinnvoll er-
gänzt werden muss. Nicht nur 
regelmäßiges Festnahmetrai-
ning, auch das Waffenhand-
ling, das heißt Training ohne 
scharfen Schuss, ist wichtig. 

Es muss mehr als in dem bis-
herigen minimalistischen Um-
fang trainiert werden. Zur 
Durchführung einer kurzen 
Trainingseinheit Waffenhand-
ling müssen gar keine teuren 
Übungswaffen gekauft wer-
den. Für nur wenige Euro gibt 
es Vorrichtungen, die es er-
möglichen, mit der Dienst-
waffe absolut sicher zu trai-
nieren (zu finden auf der 
US-Seite eines großen Inter-
nethändlers unter den Such-
begriff „BarrelBlok“). Das, was 
für uns in Berlin neu klingt, ist 
bei den Kollegen anderer Bun-
desländer, mit denen ich in 
Seminaren trainiert habe, 
schon seit vielen Jahren im 
Bestand. 

Dienststelleneigene Schießtrai-
ner wären im Übrigen eine Lö-
sung dafür, dass das noch im 
Bau befindliche  Einsatztrai-
ningszentrum in Lankwitz zu-
künftig nicht ab 15 Uhr unge-
nutzt bleibt.  

 < Trefferaufnahme: Wohin gingen die Schüsse des Journalisten? Die DPolG 
ist regelmäßig Gastgeber auf dem Schießplatz am Wannsee. Vertreter 
von Presse und Justiz erfahren so selbst, dass der Umgang mit der Waffe 
nicht so „easy“ wie im Kino ist.

 < Über den Autor

PHK Bodo Günther 
Direktion Einsatz/Verkehr  
Abteilung Verkehr, 1. BVK,  
3. Dan Ju-Jutsu, trainiert jetzt 
seit 2019 Krav Maga, Autor 
von Tonfabüchern, Einsatz-
trainergrundlehrgang,  
MS-Trainerlehrgang 
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Direktion ZeSo (Zentraler Sonderdienst)  
ist auf der Zielgeraden
Die Direktion Einsatz/Verkehr ist mit derzeit  
6 462 Mitarbeitenden die größte Polizeidienst-
stelle deutschlandweit. In dieser Direktion sind 
Einsatzkräfte aus Wasserschutz- und Bereit-
schaftspolizei, Verkehr einschließlich Bußgeld-
stelle, Diensthundführereinheit und vielen mehr 
zusammengefasst. Außerdem der Zentrale  
Objektschutz und das Gefangenenwesen mit 
rund 2 000 Tarifbeschäftigten.

Bereits vor einigen Jahren war 
die Herauslösung der Referate 
Gefangenenwesen und Zentra-
ler Objektschutz aus dieser 
personell gigantischen Direkti-
on ein großes Thema. Es wurde 
damals zurückgestellt, weil an-
dere Umstrukturierungen hö-
here Priorität erlangten. 

So wurden beispielsweise die 
Verkehrsdienste zu einer 
Dienststelle (BVkD) in der Frie-
senstraße zusammengefasst 
und sind jetzt eine eigene Ab-
teilung V (Verkehr) innerhalb 
der Dir E/V.

Mit der Auflösung der Direkti-
on 3 (Dir 3) im Zuge der aktuel-
len Umstrukturierung der Ber-
liner Polizei und der 
gemeinsamen Geschäftsfüh-
rung der Personalräte Dir E/V 
sowie der Dir 3 sind nun vorge-
zogene Neuwahlen für den 
Personalrat Dir E/V nach dem 
Personalvertretungsgesetz 
notwendig.

Da nun schnell gewählt wer-
den muss, stellte sich bisher 
die Frage: mit oder ohne die 
Beschäftigten der Referate Gef 
und ZOS? Diese Frage kann nun 
beantwortet werden. Mit Ab-
lauf des Jahres 2019 wurde die 
endgültige Herauslösung von 
Gef und ZOS aus dieser riesi-
gen Direktion Einsatz/Verkehr 
vorangetrieben.

Der bisherige Dienstellenleiter 
des A 27, Herr PD Beese, wird 
die Strukturen vorbereiten, da-
mit die Direktion Zentrale Son-
derdienste im Aufbau, kurz 
ZeSo i. A., ab dem 1. Juni 2020 
ins Leben gerufen werden 
kann. Der Vermerk „im Auf-
bau“ wird mit der Sicherstel-
lung der eigenständigen Be-
wirtschaftung durch 
ausreichende finanzielle und 
personelle Mittel verschwin-
den. Das kann durchaus einige 
Zeit dauern. 

Beide Referate werden nun 
mit Wirkung vom 1. Juni 2020 
aus der Direktion E/V heraus-
gelöst und in eine eigene  
Direktion „Zentrale Sonder-
dienste ZeSo i. A.“ zusammen-
geführt. So der bisherige Sach-
stand. 

Bei der Zusammen - 
führung der Referate ZOS und 
Gef wird die neue Direktion 
über rund 2 100 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
sowie etwa 180 Beamtinnen 
und Beamte verfügen, wobei 
der Objektschutz den größe-
ren Anteil an Tarifbeschäftig-
ten stellt. Durch die Herauslö-
sung der genannten Referate 
verringert sich die Gesamtzahl 
der verbleibenden Beschäftig-
ten in der Direktion Einsatz/
Verkehr auf dann „nur noch“  
4 213.

Der Sitz der neuen Direktion 
soll ebenfalls die Königstraße 
in Zehlendorf mit zwei Stabs-
gebäuden und zunächst Büro-
containern für rund 30 Arbeits-
plätze auf dem Hof sein.

Die Beschäftigten dieser neuen 
Direktion ZeSo i. A. werden im 
gleichen Zeitraum wie die Di-
rektion E/V ihren eigenen und 
neuen Personalrat zum ersten 
Mal wählen. Für die Beschäf-
tigten wird sich bis auf den 
neuen Direktionsnamen zu-
nächst nichts ändern. Auch die 
Frage des Bestandsschutzes 
nach § 29 a TV-ÜL stellt sich 
hier nicht, da es sich nur um 
eine Namens- und keine Tätig-
keitsänderung handelt. 

Ich bin gespannt, wie sich die 
neue Direktion entwickeln 
wird und ob dieser Weg der 
richtige war.

 Euer Bernd Schulz, 
 Landestarifbeauftragter

Aufbau der Direktion Einsatz / Verkehr 
Stand: zum 01.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abgänge von Dienststellen aus der Dir E/V seit 01.02.2020 
 

 

 

 

Abgänge von Dienststellen aus der Dir E/V zum 01.06.2020 

 

Dir E / V  (Einsatz/Verkehr) 

Bereitschaftspolizei 
1.- 3. Abteilung, TEE und DHfE 

Abteilung Verkehr 
Stab 

1. – 5. Begleit- und Verkehrskommando (BVK) 
Verkehrssicherheitsdienst (VSD) 

Fahrradstaffel (FaSta) 
Bußgeldstelle (BGSt) 

Technische Verkehrseinheit (TVE) 
Verkehrseinsatzzentrale (VEZ) 

Wasserschutzpolizei (WSP) 
mit Hubschrauberstaffel (PHuSt) 

Zentrale Einsatz- und  
Videodokumentation (ZEV) 

Einsatzleitzentrale 
ELZ 1 und 2 

 

LPD 
Landespolizeidirektion 

 

ZOS 
Zentraler Objektschutz 

 

Gef 
Gefangenenwesen 

 

Dir ZeSo i.A. 
Zentrale Sonderdienste 

 

Dir ZeSo i.A. 
Zentrale Sonderdienste 

 

Stab der Dir E/V 

Einsatztraining (ET) 
 

Einsatzleitzentrale 
ELZ 4 

 

Dir Zentraler Service 
 Bereich IKT 
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Anforderung für Briefwahlunterlagen 

______________________________________________ 
(Name, Vorname) 
______________________________________ 
(Dienststelle) 
______________________________________ 
(Personalnummer) 
 
 
 
An den 
Wahlvorstand Direktion Einsatz/ Verkehr 
Königstr. 5 
14163 Berlin 
 
 
 
 
 
 
Zusendung von Unterlagen zur schriftlichen Stimmabgabe (Briefwahl) 
für die Wahl zum Personalrat Dir E/ V und Dir ZeSo i. A. in 2020 
 
 
Ich beantrage die Zusendung der Briefwahlunterlagen für die Wahl des 
Personalrates Direktion Einsatz/ Verkehr bzw. Dir ZeSo i. A. gemäß § 15 a 
Wahlordnung (WOPersVG Berlin) an folgende Adresse 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
da ich an der persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal verhindert bin. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
______________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
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Trotz Umstrukturierung und Corona finden die Personalratswahlen  
in Berlins größter Polizeidirektion statt

Nicht verschieben – Berlin bleibt hart
Obwohl mehrere andere Bun-
desländer ihre Wahlen der Per-
sonalräte wegen der hohen  
Ansteckungsgefahr der Lungen-
krankheit COVID-19 verscho-
ben haben, bleibt Berlin hart. 
Unser Personalvertretungsge-
setz (PersVG) sieht den Fall, 
dass Wahlen wegen einer Pan-
demie verschoben werden, 
nicht vor. Und der Berliner Se-
nat plant keine Änderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen.

Das heißt, dass die vorzeitigen 
Personalratswahlen der Direk-
tion Einsatz/Verkehr (im Ver-
lauf Dir E/V genannt) wie ge-
plant vom 4. Mai bis zum 12. 
Juni stattfinden werden.

Zur Erinnerung: Die eigentli-
chen Wahlen für den örtlichen, 
den Gesamt- und den Haupt-
personalrat hätten – nach vor-
geschriebenen vier Jahren 
Amtszeit – erst vom 1. Oktober 
bis 15. Dezember stattfinden 
sollen. Doch durch die Struk-
turreform aus dem vergange-
nen Jahr verändern sich die 
Fristen. Das betrifft vor allem 
die Dir E/V, die aktuell fast  
6 500 Kolleginnen und Kolle-
gen umfasst. 

Neben der COVID-Lage 
kommt nun ein weiteres Prob-
lem hinzu: Im April beschloss 
die Polizeiführung, dass die 
Bereiche Gefangenenwesen 

und Zentraler Objektschutz 
eine eigene Direktion werden 
– ab 1. Juni ist die Direktion 
Zentrale Sonderdienste (ZeSo) 
im Aufbau. Die Folge: Auch 
hier muss ein neuer Personal-
rat für die rund 2 100 Beschäf-
tigten gewählt werden (siehe 
Artikel des Kollegen Bernd 
Schulz Seite 5).

Egal was das jetzt für ein 
Wirrwarr ist, die DPolG appel-
liert an euch: Geht wählen! 
Bitte nutzt eure Stimme, da 
unsere Kandidaten für die 
Personalräte EURE Interessen 
in der Amtszeit 2020 bis 2024 
nur mit EURER Stimme durch-
setzen können! 

Wer sich in dieser Pandemie-
Zeit den Weg ins Wahllokal  
ersparen möchte, kann 
selbstverständlich auch per 
Briefwahl abstimmen. Den 
Antrag hierzu findet ihr in 
dieser „POLIZEISPIEGEL“-Aus-
gabe auf Seite 6 (hier links).

Übrigens: Die personell ver-
änderte Direktion 5 (City) 
musste ihre Wahlen außer-
halb der regulären Wahlperi-
ode schon im Februar/ März 
durchführen. Und die neue 
Landespolizeidirektion hat im 
April gewählt. 
    
  Eurer Kay Biewald, 
 Landesredakteur

Zusammen statt allein – Informationen nicht nur für Senioren 

Initiativen und Tipps für die neue Lebensphase
Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorgani-
sationen gibt verschiedene 
Publikationen heraus. Zwei 
möchte ich hier kurz vorstel-
len. Beide Broschüren können 
von der Homepage der BAGSO 
heruntergeladen oder kosten-
frei bestellt werden: www.
bagso.de/publikationen.

Das Themenheft „Gemein-
sam statt einsam“ stellt 
mehr als 50 Initiativen und 
Projekte vor, die sich gegen 
soziale Isolation und für die 
gesellschaftliche Teilhabe 
älterer Menschen engagie-
ren. Ob Besuchsdienste,  
Mittagstische, Nachbar-
schaftshilfen, gemeinsame 
Unternehmungen oder digi-
tale Angebote – die Beispiele 
machen Mut, sich zu enga-
gieren und ähnliche Initiati-
ven aufzubauen.

Der Ratgeber „Berufsende in 
Sicht?! Annäherung an eine 
neue Lebensphase“ beleuchtet 
die Veränderungen, die mit 
dem Wechsel von der langjäh-
rigen Berufstätigkeit in den so-
genannten Ruhestand verbun-
den sind, und gibt zahlreiche 
Anregungen, wie diese neue 
Lebensphase nicht nur mög-
lichst gesund, sondern auch 
sinnvoll und befriedigend ge-
staltet werden kann.

Was die eigene Gesunderhal-
tung betrifft, verweise ich im 
Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Coronavirus-Pan-
demie auf die vom DRK und 
dem dbb erarbeitete Praxiskar-
te „Coronavirus“ (siehe Abbil-
dung), um das Infektionsrisiko 
für sich selbst zu minimieren. 
Ich selbst habe mir schon vor 
„Corona“ Ende letzten Jahres 
die Grippeschutzimpfung ver-

passen lassen. Beim Blättern 
im Impfausweis  fiel mir auf, 
dass die letzte Tetanus-Schutz-
impfung mehr als elf Jahre zu-
rücklag. Meine Hausärztin riet 
mir eindringlich zu einer Vier-
fachimpfung. „In unserem Al-
ter (60+) kann man nicht vor-
sichtig genug sein“, so ihr 
Argument.

Darüber hinaus  
fehl te mir auch 
noch eine Schutz-
impfung gegen 
Pneumokokken. 
Letztere soll  
gegen Lungen-
entzündung,  
Nasennebenhöh-
lenentzündung, 
Mittelohrentzün-
dung und Menin-
gitis schützen. 
Die Pneumokok-
ken-Impfung 

wird inzwischen auch im Rah-
men von Corona empfohlen.

Einige Diskussionen in meinem 
Umfeld ergaben, dass diese 
Impfungen arg vernachlässigt 
werden. Daher sehe ich es als 
Seniorenbeauftragter der 
DPolG Berlin als sinnvoll an, 
euch darüber zu informieren.

 Euer Holger Schulz
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Redaktionsschluss für  
die Juli-/August- Ausgabe  
ist der 26. Juni 2020.

Veröffentlichungen wie Leserbriefe, 
 Termine, Veranstaltungen, sonstige 
Wünsche oder Kritik bitte an fol - 
gende Adresse senden:

> Landesredakteur DPolG Berlin 
Kay Biewald, Alt-Moabit 96 a, 10559 Berlin, 
oder E-Mail: presse@dpolg-berlin.de

Die Redaktion übernimmt  keine Haftung für unverlangt eingesandte 
Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Es entsteht kein Anspruch auf 
Honorierung und Rücksendung. 

Alle mit vollem Namen oder Namenszeichen versehenen Artikel 
oder Leserbriefe stellen nicht unbedingt die Meinung der Redak tion 
oder der DPolG dar.

Redaktionsschluss

26 
Juni

Dann Kreuzbund Berlin! 
 > Wir bieten Hilfe außerhalb  
der Polizei! 

 > Gruppen in Berlin und  
bundesweit! 

 > Eine ist auch in Deiner Nähe!
Kreuzbund Diözesanverband Berlin e.V. 
Tübinger Straße 5, 10715 Berlin 
E-Mail: info@kreuzbund- berlin.de, Tel.: 030.85784380

Suchtprobleme? Alkoholprobleme? 

Die Rechtsschutzberatung der DPolG Berlin  
für unsere  Mitglieder findet nach Verein barung 
und vorheriger  telefonischer Rück sprache statt. 

Termine können unter 
030.3933073-74 
vereinbart werden.

Beratung und Gewährung von Rechtsschutz nur 
nach der Rechtsschutzordnung des dbb.

Rechtsschutzberatung

Gilt nur außerhalb  
der Geschäftszeiten. 

Notfallnummer der DPolG Berlin
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